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Zeitgem�ße Regulierung? Fehlanzeige!
Neuer Medienstaatsvertrag kçnnte zum Handicap
f�r innovative Gesch�ftsmodelle werden

Am 9. 8. 2019 endete das Konsultationsverfah-
ren f�r einen neuen Medienstaatsvertrag, der
neben einer Anpassung des Rundfunkbegriffs
auch Vorgaben zur Plattformregulierung und
zur Ausgestaltung von Benutzeroberfl�chen
enth�lt. Außerdem werden Medienintermedi�-
re wie Suchmaschinen in den Geltungsbereich
des Staatsvertrags einbezogen, womit der
Staatsvertrag seinen Regulierungsanspruch
�ber Geb�hr ausweitet. Nutzerautonomie, Le-
vel-Playing-Field, Interessenausgleich und
Entwicklungsspielr�ume f�r innovative Ange-
bote – das alles sind Aspekte, die der aktuelle

Entwurf des Medienstaatsvertrages
allerdings weiterhin vermissen l�sst.
Das zentrale Ziel des Medienstaats-
vertrags ist die Anpassung der Platt-
formregulierung an die Herausforde-
rungen der konvergenten Medien-

welt. Leider entfernt man sich mit dem neuen
Entwurf immer weiter von diesem Ziel. Seit
vielen Jahren diskutiert nun die deutsche Me-
dienpolitik schon, ob und wie man den Rechts-
rahmen anpassen sollte, um die Chancen der
Konvergenz der Medien zu nutzen und gleich-
zeitig den damit verbundenen Herausforderun-
gen angemessen zu begegnen. Notwendig w�re
eine Medienordnung, die unter ver�nderten
Rahmenbedingungen einen Interessenaus-
gleich f�r die Akteure schafft, anstatt die Ba-
lance weiter zu Gunsten der Rundfunkanbieter
zu verschieben und so zum Handicap f�r inno-
vative Gesch�ftsmodelle zu werden.
Denn insbesondere das im Entwurf vorgesehe-
ne Verh�ltnis von Rechten und Pflichten der
unterschiedlichen Akteure m�sste grunds�tz-
lich angepasst werden. Bisher gibt der Entwurf
aber im Wesentlichen nur den Sendern neue
Rechte, w�hrend Medienplattformen und Be-
nutzeroberfl�chen vielf�ltig mit neuen Pflich-
ten bedacht werden. Dabei sind es gerade große
Sendergruppen, die bereits heute den Ton in
Verhandlungen angeben, denn auf ihre Inhalte
kann niemand verzichten. Zumindest m�sste
daraus ein wechselseitiges, justiziables Nicht-
diskriminierungsverbot abgeleitet werden, aber
nicht einmal diesen Schritt scheint man im L�n-
derkreis gehen zu wollen.
Auch die sich weiterhin in der Diskussion be-
findliche „privilegierte Auffindbarkeit“ oder
„Basisauffindbarkeit“ bestimmter Inhalte oder
Angebote ist weder gerechtfertigt noch prakti-
kabel. Die bestehenden Grundsatzregeln zu
Transparenz und Diskriminierungsfreiheit sind

ausreichend, um die Auffindbarkeit zu gew�hr-
leisten. Die sich kontinuierlich weiterentwi-
ckelnden und auch im Zuge der Digitalisierung
verbesserten Hilfsmittel zur Unterst�tzung der
Suche undAuffindbarkeit durch diePlattformen
ermçglichen es den Nutzerinnen und Nutzer be-
reits, die verf�gbaren und f�r sie interessanten
Inhalte anzuzeigen. Bei einer „privilegierten
Auffindbarkeit“ ist bereits jetzt absehbar, dass
es Auseinandersetzungen dar�ber geben wird,
welche Inhalte oder Programme hervorzuheben
oder besonders zu privilegieren sind. Zudem
dient die Privilegierung gerade nicht der beab-
sichtigten Sicherung der Meinungsvielfalt, im

Gegenteil: Sie f�hrt zu einer Bevorzugung eini-
ger Anbieter, w�hrend die Inhalte einer Vielzahl
anderer Anbieter diskriminiert werden. Auch
bei der Regulierung der Darstellung von Zusatz-
inhalten und �berblendungen von Inhalten gibt
es weiter Diskussionsbedarf. So stellt sich etwa
die Frage, welche Inhalte oder Unternehmen
konkret privilegiert werden sollen, wie entspre-
chende Kriterien festgelegt werden und welche
Streitbeilegungsmechanismen im Konfliktfall
zwischen den einzelnen privilegierten Inhalten
gelten beziehungsweise herangezogen werden
kçnnten. Insgesamt erscheint diese Regelung
zu kleinteilig, nicht sonderlich praktikabel und
wenig innovationsoffen.
Zudem drohen Inkonsistenzen mit Europ�i-
schem Recht, die zu Rechtsunsicherheit f�hren
werden. EU-Parlament und der Rat der EU ha-
ben in der Zwischenzeit der Verordnung zur
Fçrderung von Fairness und Transparenz f�r
gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungs-
diensten (P2B-Verordnung) zugestimmt. Die
Verordnung kommt in diesen Tagen zur An-
wendung und umfasst bereits Transparenzre-
geln mit Blick auf eine unterschiedliche Be-
handlung von Angeboten, die ausdr�cklich
auch f�r Suchmaschinen und soziale Netzwer-
ke gelten. Hier sollte der Medienstaatsvertrag
zur Klarstellung wenigstens auf die P2B-Ver-
ordnung verweisen.
Nicht zuletzt muss auch der Grundsatz der Nut-
zerautonomie deutlich gest�rkt werden und
eine grunds�tzliche Einwilligung des Nutzen-
den, beispielsweise �ber die Grundeinstellun-
gen des Ger�tes, muss �ber die gew�nschten
Zusatzinhalte entscheiden. Andernfalls wird
dem Bed�rfnis nach Orientierung in einer kon-
vergenten Medienlandschaft widersprochen
und Innovationen werden mutwillig verhindert.
Das kann nicht Ziel moderner und technologie-
neutraler Regulierung sein.
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